Der Senator für Bildung und Wissenschaft

Möglichkeiten

des Erwerbs einer Hochschulzugangsberechtigung

außerhalb des

Vollzeitunterrichts an

Gymnasium und Fachoberschule

· November 2001 -

Merkblatt

über die Möglichkeiten des Erwerbs einer Hochschulzugangsberechtigung

außerhalb des Vollzeitunterrichts an Gymnasium und Fachoberschule
Zur Aufnahme eines Studiums an bremischen Hochschulen ist der Nachweis einer Hochschulzugangsberechtigung erforderlich. Hierbei wird unterschieden zwischen

der allgemeinen Hochschulreife,

der fachgebundenen Hochschulreife und 

der Fachhochschulreife.

Allgemeine Hochschulreife

Die allgemeine Hochschulreife berechtigt zur Aufnahme eines Studiums an Universitäten und an Fachhochschulen.

In der Regel wird die allgemeine Hochschulreife durch den Besuch eines Gymnasiums und das Bestehen der Abiturprüfung an einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Schule erworben. Weiterhin kann sie durch das Bestehen der Abschlussprüfung an einer Fachhochschule erworben werden. Für ein Studium an der Universität Bremen kann sie bis zum 31. März 2002 durch das Bestehen der Zwischenprüfung an einer bremischen Fachhochschule erworben werden.

Fachgebundene Hochschulreife

Die fachgebundene Hochschulreife berechtigt zur Aufnahme eines Studiums an Universitäten der Fachrichtung, in der sich der Bewerber/die Bewerberin qualifiziert hat und zur Aufnahme eines Studiums an Fachhochschulen.

Ab 1. April 2002 wird mit dem Bestehen der Zwischenprüfung an einer bremischen Fachhochschule eine fachgebundene Hochschulreife für die der Zwischenprüfung zugrundeliegende Fachrichtung vermittelt.

An den Schulen des Sekundarbereichs II im Lande Bremen kann die fachgebundene Hochschulreife nicht erworben werden.

Fachhochschulreife

Die Fachhochschulreife berechtigt zur Aufnahme eines Studiums an Fachhochschulen. In der Regel wird die Fachhochschulreife durch den Besuch einer Fachoberschule und das Bestehen der Abschlussprüfung erworben.

Geltungsbereich erworbener Zeugnisse 

Alle im Geltungsbereich des Grundgesetzes erworbenen Zeugnisse der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife oder der Fachhochschulreife gelten im Land Bremen unmittelbar. Dies gilt in der Regel auch für Zeugnisse, die (ab Abiturjahrgang 1991) an vergleichbaren Bildungseinrichtungen in der ehemaligen DDR erworben wurden; bis zum Abiturjahrgang 1990 bedarf es jedoch noch eines Anerkennungsverfahrens beim Senator für Bildung und Wissenschaft.

Im Ausland erworbene Zeugnisse müssen bewertet werden. Nähere Auskünfte erteilen die Studierendensekretariate der Hochschulen.

Weitere Möglichkeiten des Erwerbs einer Hochschulzugangsberechtigung
Im nachfolgenden Teil werden Möglichkeiten des Erwerbs einer Hochschulzugangsberechtigung außerhalb des Vollzeitunterrichts an Gymnasien und Fachoberschulen vorgestellt.
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Erwerb der allgemeinen Hochschulreife

I.1 Erwachsenenschule und 

I.1.1 Kolleg (in Tagesform)

	Voraussetzungen
	Beratungsmöglichkeiten

	Zulassungsvoraussetzungen sind:

1.) das Abschlusszeugnis der Realschule oder ein gleichwertiges Zeugnis

2.) der Nachweis einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder einer mindestens dreijährigen Berufstätigkeit

Merke: Dabei werden u.a.

· die Führung eines Familienhaushaltes

· die Ableistung von Bundeswehr bzw. Ersatzdienst 

· eine durch Bescheinigung des Arbeitsamtes nachgewiesene Arbeitslosigkeit

berücksichtigt.

3.) die Vollendung des 19. Lebensjahres bei Eintritt in das Kolleg

4.) die Hauptwohnung im Land Bremen

5.) die Teilnahme an einem Beratungsgespräch

Der Bewerbungsschluss ist der 30. April eines jeden Jahres.


	Erwachsenenschule Bremen

Doventorscontrescarpe 172, 

Block A

Ansprechpartnerin:

Frau Hegeler, Sekretariat

Tel.: 0421/ 361-10759

Sprechzeiten:

Montag-Donnerstag

8.00 – 15.00 Uhr

Freitag:

8.00-14.00 Uhr

Montag und Donnerstag zusätzlich von 17.00-20.00 Uhr

Senator für Bildung und Wissenschaft

Rembertiring 8-12

28195 Bremen

Ansprechpartnerin:

Frau Kebschull

Tel.: 0421/361-6587, Zi. 313


I.1.2 Abendgymnasium (in Tagesform))

	Voraussetzungen
	Beratungsmöglichkeiten

	Zulassungsvoraussetzungen sind:

1.) der erweiterte Hauptschulabschluss oder das Abschlusszeugnis der Realschule, wobei gleichwertige Zeugnisse anerkannt werden,

2.)  der Nachweis einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder einer mindestens dreijährigen Berufstätigkeit

Merke: Dabei werden u.a.

· die Führung eines Familienhaushaltes

· die Ableistung von Bundeswehr bzw. Ersatzdienst

· eine durch Bescheinigung des Arbeitsamtes nachgewiesene Arbeitslosigkeit

berücksichtigt.

3.) die Vollendung des 19. Lebensjahres bei Eintritt in die Einführungsphase

4.) die Hauptwohnung im Land Bremen

5.) die Teilnahme an einem Beratungsgespräch

Der Bewerbungsschluss für Bewerber und Bewerberinnen mit einem Realschulabschluss ist jeweils der 1. Dezember eines jeden Jahres; 

für Bewerber und Bewerberinnen mit einem Hauptschulabschluss liegt er drei Wochen vor dem Beginn der Sommerferien.


	Erwachsenenschule Bremen

Doventorscontrescarpe 172, 

Block A

Ansprechpartnerin:

Frau Hegeler, Sekretariat

Tel.: 0421/ 361-10759

Sprechzeiten:

Montag-Donnerstag

8.00 – 15.00 Uhr

Freitag:

8.00-14.00 Uhr

Montag und Donnerstag zusätzlich von 17.00-20.00 Uhr

Abendschule Bremerhaven

Sonnenstr. 22

27568 Bremerhaven

Ansprechpartner:

Herr Dieckvoß, Schulleitung

Tel.: 0471/590-2713

Sprechzeiten:

Montag –Donnerstag

10.30-13.15 Uhr

Sprechzeiten während des Unterrichtsbetriebs nach Anmeldung Montag bis Freitag (außer Mittwoch) von 17-21.45 Uhr

Senator für Bildung und Wissenschaft

Rembertiring 8-12

28195 Bremen

Ansprechpartnerin:

Frau Kebschull

Tel.: 0421/361-6587, Zi. 313


I.2 Abiturprüfung für Nichtschüler

	Voraussetzungen
	Beratungsmöglichkeiten

	Zugelassen wird, wer:

1.) das 19. Lebensjahr vollendet hat,

2.) in dem der Prüfung vorausgegangenen Jahr nicht Schüler/Schülerin eines öffentlichen oder staatlich anerkannten privaten Gymnasiums oder Studierende/-r einer zur allgemeinen Hochschulreife führenden Institution des zweiten Bildungsweges gewesen ist,

3.) in einem Vorgesräch glaubhaft machen kann, dass Art und Umfang der Vorbereitungen den Anforderungen in der Hauptphase der Gymnasialen Oberstufe entsprechen,

4.) die Hauptwohnung im Lande Bremen hat.

Bewerbungsschluss: 1. März eines jeden Jahres


	Erwachsenenschule Bremen

Doventorscontrescarpe 172, 

Block A

Ansprechpartnerin:

Frau Meyer-Plecher

Tel.: 0421/ 361-5813

Sprechzeiten:

Montag-Freitag

7.30 – 12.30 Uhr




I.3 Prüfung für den Hochschulzugang von besonders befähigten Berufstätigen

	Voraussetzungen
	Beratungsmöglichkeiten

	Zugelassen wird, wer:

1.) in der Regel während der letzten drei Jahre vor der Bewerbung die Hauptwohnung im Land Bremen gehabt hat,

2.) nach Abschluss einer beruflichen Ausbildung mindestens fünf Jahre berufstätig gewesen ist.

Merke:

· Der Abschluss einer Berufsfachschule oder Fachschule entspricht einer beruflichen Ausbildung.

· Die selbständige Führung eines Familienhaushaltes mit mindestens drei Personen (in Ausnahmefällen mit mind. einer erziehungs- oder pflegebedürftigen Person), oder der Dienst beim Bundesgrenzschutz, bei der Bundeswehr oder die Ableistung des Zivildienstes wird anderen Berufstätigkeiten gleichgestellt.

· Eine durch Bescheinigung des Arbeitsamtes nachgewiesene Arbeitslosigkeit kann bis zu einem Jahr auf die erforderliche Berufstätigkeit angerechnet werden.

3.) bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist das 25. Lebensjahr vollendet hat.

Bewerbungsschluss für die Zulassung zur Prüfung:

30. September eines jeden Jahres

(Hinweis: Eine Möglichkeit der Vorbereitung auf die Prüfung besteht darin, bei der VHS einen 2-jährigen Vorbereitungslehrgang zu belegen.)


	Volkshochschule Bremen (VHS)

Schwachhauser Heerstr. 67

Ansprechpartner:

Herr Heiniy, Tel. 361-3510

Erwachsenenschule Bremen

Abt. Prüfungen

Doventorscontrescarpe 172, 

Block A

28195 Bremen

Ansprechpartnerin:

Frau Meyer-Plecher

Tel.: 0421/ 361-5813

Sprechzeiten:

Montag-Freitag

– 12.30 Uhr




II. Erwerb der Fachhochschulreife

II.1 Fachoberschule Jahrgangsstufe 12 in Teilzeitform (alle Fachrichtungen; insbesondere Ernährung und Hauswirtschaft sowie Sozialwesen)
	Voraussetzungen
	Beratungsmöglichkeiten

	Zulassungsvoraussetzungen sind:

1.) Mittlerer Bildungsabschluss (Realschulabschluss) und

2.) Nachweis über den Abschluss eines einschlägigen Berufsausbildungsvertrages oder, sofern bereits erfolgt, Nachweis über die erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung. (Für die Fachrichtung Sozialwesen ist die Einschlägigkeit der Berufsausbildung nicht erforderlich).

Merke: 

· Anträge auf Zulassung bei den Fachoberschulen bis zum 1. März eines jeden Jahres

· Dauer: 2 Jahre


	Fachoberschulen im Lande Bremen; insbesondere 

Schulzentrum des Sekundarbereichs II Neustadt (Berufliche Schulen für Hauswirtschaft und Sozialpädagogik)

Delmestr. 141 B

28199 Bremen

Tel.: 0421/361-18 340




II.2 Prüfung zum Erwerb des Abschlusszeugnisses der Fachoberschule (Fachhochschulreife, für schulfremde Bewerber und Bewerberinnen)

	Voraussetzungen
	Beratungsmöglichkeiten

	Zugelassen werden kann, wer

1.) während der letzten 12 Monate vor der Prüfung die Hauptwohnung im Lande Bremen hatte,

2.) den mittleren Bildungsabschluss (Realschulabschluss) und den Nachweis einer mindestens zweijährigen abgeschlossenen und für die Fachrichtung einschlägigen Berufsaus-bildung besitzt,

3.) glaubhaft macht, dass Art und Umfang der Vorbereitung den Prüfungsanforderungen entsprechen werden

Merke: 

Anträge auf Zulassung sind bei den Fachoberschulen bis spätestens zwei Monate vor Beginn der Prüfung zu stellen. (Die Anträge müssen in der Regel bis zum 15. März in der Schule vorliegen.)
	Fachoberschulen im Lande Bremen


II.3 Zuerkennung der Fachhochschulreife

	Voraussetzungen
	Beratungsmöglichkeiten

	Die Fachhochschulreife kann nach der Verordnung über die Zuerkennung von Abschlüssen in Zeugnissen öffentlicher Schulen (Zuerkennungsverordnung) vom 31. Oktober 1997 (Brem.GBl. S.563) auch zuerkannt werden, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

1.) Abschlusszeugnis der Zweijährigen Höheren Handelsschule in Verbindung mit einschlägiger Praxiszeit,

2.) Abgangszeugnis des Gymnasiums mit Versetzungsvermerk nach Klasse 13 in Verbindung mit Praxiszeit,

3.) Abgangszeugnis nach mind. zwei Halbjahren der Hauptphase in der Gymnasialen Oberstufe mit bestimmten Kursen und Mindestpunktwerten in Verbindung mit Praxiszeit,

4.) entsprechend 3.): Erwachsenenschule Bremen, Abt. Abendgymnasium

5.) entsprechend 3.): Erwachsenenschule Bremen, Abt. Kolleg

6.) Abschlusszeugnis der Fachschule für Sozialpädagogik in Verbindung mit der Bescheinigung über eine erfolgreiche Teilnahme an der Zusatzprüfung und Nachweis über das erfolgreich abgeleistete Berufspraktikum

7.) Abschlusszeugnis der Fachschule für Heilerziehungspflege in Verbindung mit der Bescheinigung über eine erfolgreiche Teilnahme an der Zusatzprüfung und Nachweis über das erfolgreich abgeleistete Berufspraktikum


	Erwachsenenschule Bremen

Abt. Abendgymnasium/Kolleg

Doventorscontrescarpe 172

Block A

28195 Bremen

Tel. 0421/ 361-10759

Ansprechpartner:

Herr Lübkemann

Praktikantenamt der Fachoberschulen der Stadt Bremen

Meta-Sattler-Str.33

28217 Bremen

Tel.: 0421/361-59688

Praktikantenamt der Fachoberschulen der Stadt Bremerhaven

Walter-Kolb-Weg 2

27568 Bremerhaven

Tel.: 0471/590-2565


III. Erwerb der Zugangsberechtigung für einzelne Studiengänge

III.1 Einstufungsprüfung

	Voraussetzungen
	Beratungsmöglichkeiten

	Zugelassen werden kann, wer

1. das 24. Lebensjahr vollendet hat

2. eine mind. 2-jährige Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen hat

3. nach der abgeschlossenen Berufsausbildung mind. 3 Jahre eine in Bezug auf das angestrebte Studium förderliche Berufstätigkeit ausgeübt hat

4. an Veranstaltungen der Fort- und Weiterbildung teilgenommen hat und

5. die Hauptwohnung seit mind. 1 Jahr im Land Bremen, den angrenzenden Landkreisen oder kreisfreien Städten hat (s. Anlage)

Merke:

· Der Abschluss einer Berufsfachschule oder Fachschule entspricht einer beruflichen Ausbildung.

· Als Berufstätigkeit gilt auch die selbständige Führung eines Familienhaushalts mit mind. einer erziehungs- oder pflegebedürftigen Person, sowie Zeiten der Arbeitslosigkeit bis zu einem Jahr, wenn der Bewerber/die Bewerberin während dieser Zeit in angemessenem Umfang an Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung teilgenommen hat.

· An die Stelle einer Berufsausbildung nach Nr. 3 können auch mit einer Tätigkeit als Facharbeiter/-in vergleichbare Tätigkeiten treten, die insgesamt mind. 5 Jahre lang ausgeübt wurden.

Ende der Anmeldefrist:

Universität Bremen: 15. Februar eines jeden Jahres 

Hochschule Bremen: 28. Februar und 31. August eines jeden Jahres

Hochschule Bremerhaven: 30. April eines jeden Jahres


	Universität Bremen

Zentrales Prüfungsamt für Sozial- und Geisteswissenschaften

Bibliothekstr., 28359 Bremen

Tel. 0421/218-4344 (Frau Jakobi)

Hochschule Bremen (HSB)

Immatrikulations- und Prüfungs-amt

Neustadtswall 30

28199 Bremen, Zimmer 107, A/B-Trakt

Tel. 0421/5905-2215 (Herr Fröhler)

Tel. 0421/5905-2374 (Frau Klüsing)

Hochschule Bremerhaven

Immatrikulations- und Prüfungs-amt

An der Karlstadt 8

27568 Bremerhaven

Tel. 0471/4823-125 (Frau Zerbst)


III.2 Kontaktstudium oder ein anderes weiterbildendes Studium

	Voraussetzungen
	Beratungsmöglichkeiten

	Der Zugang zu einem Kontaktstudium setzt

· eine mehrjährige einschlägige Berufstätigkeit oder

· entsprechende einschlägige Tätigkeiten voraus, in der der Bewerber/die Bewerberin die für eine Teilnahme erforderliche Eignung erworben hat. 

Mit dem erfolgreichen Abschluss eines Kontakt- oder anderen weiterbildenden Studiums kann eine Hochschulzugangsberechtigung für ein reguläres Studium in einem bestimmten Studiengang erworben werden.

Ende der Bewerbungsfrist:

15. Juli eines jeden Jahres


	Universität Bremen

Zentrale Studienberatung

Verwaltungsgebäude, 28359 Bremen

Zimmer 0020/0060

Tel. 0421/218 9595

e-mail: studber@uni-bremen.de

Sekretariat für Studierende

Verwaltungsgebäude, 28359 Bremen

Tel. 0421/218-9999

e-mail: studsekr@uni-bremen.de


III.3 Probestudium (Immatrikulation mit Kleiner Matrikel)

	Voraussetzungen
	Beratungsmöglichkeiten

	Zugelassen werden kann, wer

1.) das 24. Lebensjahr vollendet hat,

2.) eine Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen hat,

3.) eine Fortbildung zum Meister/zur Meisterin oder

· den Bildungsgang zum staatl. geprüften Techniker/zur staatlich geprüften Technikerin oder

· den Bildungsgang zum staatl. geprüften Betriebswirt/zur staatl. geprüften Betriebswirtin oder

· eine vergleichbare Prüfung

erfolgreich abgeschlossen hat

4.) den Hauptwohnsitz seit mind. einem Jahr im Land Bremen oder den angrenzenden Landkreisen oder kreisfreien Städten hat (s. Anlage)

Einschreibungstermine:

Universität Bremen: 15. September eines jeden Jahres

Hochschule Bremen und Hochschule Bremerhaven: 

15. Juli eines jeden Jahres

 
	Universität Bremen

Zentrale Studienberatung

Verwaltungsgebäude, 28359 Bremen

Zimmer 0020/0060

Tel. 0421/218-9595

e-mail: studber@uni-bremen.de

Sekretariat für Studierende

Verwaltungsgebäude, 28359 Bremen

Tel. 0421/218-9999

e-mail: studsekr@uni-bremen.de
Hochschule Bremen

Immatrikulations- und Prüfungsamt

Neustadtswall30, 28199 Bremen

Tel.: 0421/5905-0

Hochschule Bremerhaven

Immatrikulations- und Prüfungsamt, An der Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven

Tel.: 0471/4823-125


III.4 Studium mit Kleiner Matrikel nach § 35 Abs. 1 BremHG

	Voraussetzungen
	Beratungsmöglichkeiten

	Zugelassen werden kann, wer

1.) eine abgeschlossene Berufsausbildung nachweist und

2.) eine mindestens fünfjährige Erwerbstätigkeit oder entsprechende Ersatzzeiten (z.B. Wehrdienst) nachweisen kann.

Während des maximal viersemestriegen Studiums mit Kleiner Matrikel muss eine Hochschulzugangs-berechtigung (z.B. am Abendgymnasium) erlangt werden.

Anmeldefrist: 15. September eines jeden Jahres


	Universität Bremen

Zentrale Studienberatung

Verwaltungsgebäude, 28359 Bremen

Zimmer 0020-0060

Tel. 0421/218-9595

e-mail: studber@uni-bremen.de

Sekretariat für Studierende

Verwaltungsgebäude, 28359 Bremen

Zi. 0110

Tel. 0421/218-2746

e-mail: studsekr@uni-bremen.de



III.5 Aufnahmeprüfung zum Studium an der Hochschule für Künste

	Voraussetzungen
	Beratungsmöglichkeiten

	Besonders befähigte Bewerber/Bewerberinnen für die künstlerischen Studiengänge (einschließlich Musik) können die Hochschulzugangsberechtigung erwerben, indem sie die künstlerische Aufnahmeprüfung mit besonders gutem Ergebnis bestehen.

Ist die Aufnahmeprüfung weniger gut bestanden, berechtigt sie nur in Verbindung mit einem Zeugnis der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife oder der Fachhochschulreife zum Studium an der Hochschule für Künste.

Ende der Anmeldefrist: 1. April eines jeden Jahres


	Hochschule für Künste

Zulassungs- und Prüfungsamt

Am Wandrahm 23

28195 Bremen

Tel.: 0421/ 308 9014

                   308 9015


Weitere Auskünfte erteilen auch:

Schullaufbahnberatung, 

Straßburger Str. 12, 28211 Bremen, Tel.: 0421/361-10036, Fax 0421 361-3643

Sprechzeiten: 

Täglich (außer Mittwochs)




von 9.00 – 12.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung

Auskünfte zum Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG)

· für Schüler und Schülerinnen: Landesamt für Ausbildungsförderung, Emil-Waldmann-Str.3, 28195 Bremen, Tel.; 0421/361-4818

· für Studierende: Studentenwerk Bremen; Bibliothekstr. 1-3 (Studentenhaus), 28359 Bremen, Tel.: 0421/2201-0; e-mail: bafoeg@studentenwerk.bremen.de
ANLAGE

Verzeichnis der Landkreise und kreisfreien Städte:

Landkreise:

Aurich, Brake, Cloppenburg, Cuxhaven, Diepholz, Leer, Nienburg, Oldenburg, Osterholz-Scharmbeck, Rotenburg, Stade, Vechta, Verden, Westerstede, Wittmund

Kreisfreie Städte:

Delmenhorst, Oldenburg,. Wilhelmshaven
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